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Geburtsmeldung 
einer präklinischen Geburt 

 
 

 

 
Mutter:    

 

 
 

Name:  geboren:  

 

    

 

 

Kind:    
 

 

 

Name:  

Geb.Ort: 
 

Straße, Haus-Nr:  

 

  PLZ, Ort  
 

 

Geburtstag:  Gewicht:  
 

 

Uhrzeit:  Größe:  
 

 

Geschlecht:    
 

     

 

 
__________________________________________________  
Ort, Datum    

Notarztstandort          
 

 

_____________________________________________  
Name und Unterschrift Notarzt         Stempel weiterbetreuende geburtshilfliche Klinik  
1. Leitet ein Notarzt eine präklinische Geburt oder kommt er als ersteintreffender Arzt zu einer stattgehabten Hausgeburt, so 

ist er zur formalen Bezeugung der Geburt mittels einer Geburtsmeldung gesetzlich verpflichtet. Hierzu steht ihm dieses 
Formular zur Verfügung. Rettungsdienstfachpersonal allein kann eine präklinische Geburt nicht bescheinigen. 

2. Der Notarzt übergibt die mit Ausnahme von Geburtsgewicht und Körpergröße vollständig ausgefüllte und unterschriebene 
Geburtsmeldung zusammen mit Mutter und Kind in der geburtshilflichen Klinik, die die Weiterbetreuung übernimmt.  

3. Die geburtshilfliche Klinik ergänzt in der Geburtsmeldung Körpergröße und Gewicht des Kindes sowie ihren Klinikstempel 
und faxt die dann vollständige Geburtsmeldung an den ZRF Saar (06826 931 555), wo zentral für alle im Verantwortungs-
bereich des saarländischen Rettungsdienstes notfallmedizinisch betreuten Geburten ein Geburtenbuch geführt wird.  

4. Die geburtshilfliche Klinik übergibt den Eltern des Kindes im weiteren Verlauf die Geburtsmeldung, damit die Eltern ihr Kind 
beim für den Geburtsort zuständigen Standesamt anmelden können.  

Ausnahme: Eine Hebamme (oder ein Geburtspfleger), die eine präklinische Geburt betreut und bei ihr anwesend ist, kann 
analog zum Arzt eine Geburtsmeldung ausstellen. In diesen Fällen wird der Notarzt die Ausstellung der Geburtsmeldung der 
Hebamme überlassen bzw. sich mit ihr entsprechend einigen.  
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